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Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Heedfelder Straße  
hier: Anfrage des Ratsherrn Diller in der Sitzung des Hauptausschusses am 
30.11.2009  
 
RH Diller erinnert an eine vermeintlich noch ausstehende Beantwortung seiner im 
vergangenen Jahr gestellten Anfrage bzgl. der Aufstellung einer stationären Radar-
kontrolle an der Heedfelder Straße.  
 
 

1. Vorbemerkung:  
Die Anfrage wurde bereits in der Sitzung des Bauausschusses am 21.05.2008 be-
antwortet.  
 
2. Weitere Überprüfungen  
Im Laufe des Jahres 2009 wurden bei 28 Einsätzen des Radarwagens mehr als 700 
Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, über 20 Fahrzeuge wurden mit Über-
schreitungen von mehr als 30 bzw. 40 km/h gemessen.  
 
3. Zuständigkeit  
Nach § 48 Abs. 2 OBG sind die Großen kreisangehörigen Städte neben den Polizei-
behörden zuständig für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstge-
schwindigkeiten. Die am 30.12.2008 zuletzt geänderten Verwaltungsvorschriften des 
Landes NRW regeln insoweit, dass für die Einrichtung einer stationären Messstelle 
an einer Gemeinde-, Bundes- oder Landstraße im Stadtgebiet nur die Voraussetzung 
der Gefahrenstelle gem. § 48 Abs. 2 OBG erforderlich ist. Das Einvernehmen mit der 
Unfallkommission ist gem. VV OBG NW, Ziff. 48.34, letzter Satz, nur bei Autobahnen 
und ähnlichen Straßen i.S.d. § 12 POG NW herzustellen. Im Falle der Heedfelder 
Straße wäre dies somit nicht notwendig.  
Ausweislich der o.g. 700 Überschreitungen sowie der mehrfachen Sachschäden vor 
dem Haus Heedfelder Straße 112 muss die Eigenschaft als Streckenabschnitt mit 
erhöhter Unfallgefahr angenommen werden, vor allem abends und nachts. Die Vo-
raussetzung der Gefahrenstelle ist demzufolge gegeben, die für die Stadt bestehen-
de Pflicht zur Herstellung des Benehmens mit der Kreispolizeibehörde ist erfüllt.  
 
4. Kosten  
Ein Starenkasten kostet zwischen 47.000€ und 89.000€. Hinzu kommen noch Ein-
baukosten, Stromkosten sowie Versicherungsaufwand gegen Diebstahl, Vandalis-
mus usw. 
 
5. Abstimmung mit MK  
Diese Antwort ist mit der Kreispolizeibehörde abgestimmt.  
 
In Vertretung: gez. Theissen 


